
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1983/1/11 10Os189/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.01.1983

Norm

StGB §15 Abs2 B1

Rechtssatz

Ob der Täter die entscheidende Hemmstufe vor der Tat bereits überwunden, sein Verhalten also auch subjektiv schon

als den maßgebenden Schritt zur nunmehrigen Tatbegehung hin empfunden hat, ist aus objektiv - normativen Sicht zu

beurteilen (so schon EvBl 1981/241 ua).
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